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1. Warum werden Renten besteuert?

1999 – Klage gegen die Besteuerung von Pensionen

2002 – Urteil des Bundesverfassungsgerichtes und 
Auftrag an die Gesetzgebung die Ungleichbe-
handlung von Pensionen und Renten bei der
Besteuerung bis 1.1.2005 aufzugeben

2004 – Alterseinkünftegesetz (AltEinkG) mit Wirkung zum
1.1.2005

2009 – Neufassung des AltEinKG mit Wirkung zum 1.1.2009
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2. Welche Renten werden besteuert?

a) Alle Renten der Sozialversicherungsträger der
deutschen Rentenversicherung (DRV)
- Deutsche Rentenversicherung Bund
- Deutsche Rentenversicherung Hessen*
- Knappschaft Bahn See

* stellvertretend für die Landesverbände der DRV

b) Alle privaten und betrieblichen Rentenvorsorgen
- PENKA
- RIESTER
- RÜRUP
- Kapitallebensversicherungen auf Rentenbasis
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3. Wie werden Renten besteuert?

Alle Einkünfte eines Kalenderjahres werden 
addiert, dazu gehören:

+ Rentenzahlungen,
+ Kapitalerträge,
+ Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung
+ Sonstige Steuerpflichtige Einnahmen

= Jahreseinkommen
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3. Wie werden Renten besteuert?

Vom Jahreseinkommen werden abgezogen:

- Vorsorgeaufwendungen,
- Versicherungen,
- Werbungskosten,
- Freibeträge

= steuerpflichtiges Jahreseinkommen
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3. Wie werden Renten besteuert?

-Die Höhe der steuerpflichtigen Rente richtet sich
nach dem Steuersatz, der im Jahr der ersten
Rentenzahlung gilt => Tabelle 1

!Ausnahmen!
- Rentenbeginn nicht am 1.1. eines Jahres

Beispiel 1
- Erwerbsminderungsrenten mit/ohne Unterbrechung

Beispiel 2 ; Beispiel 3
- Hinterbliebenenrenten

Beispiel 4
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3. Wie werden Renten besteuert?

MUSS ICH ÜBERHAUPT STEUERN BEZAHLEN?

Die steuerlichen Bemessungsgrundlagen sind
sehr individuell, Familienstand, Einkommen,
Steuerfreibeträge machen eine pauschale 
Betrachtung äußerst schwierig, daher TIPP

Rat einholen bei:
Finanzamt (sind zur Hilfe verpflichtet),
Steuerberatung, Lohnsteuerhilfevereine
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3. Wie werden Renten besteuert?

IST EINE STEUERERKLÄRUNG NOTWENDIG?

Wer über dem Existenzminimum Alterseinkünfte
besitzt, muss eine Steuererklärung dem 
Finanzamt abgeben! Als Faustregel werden für 
2009 = ca. 1400 Euro/Monat angegeben.

Im Zweifelsfall immer das Finanzamt ansprechen!
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3. Wie werden Renten besteuert?

Was passiert mit der Penka?

Die Penka 1 wurde zusammen vom Arbeitgeber
und dem Versicherten finanziert. 
Leistungen aus der Firmenrente werden wie
Lohnzahlungen steuerlich behandelt, Leistungen
aus der Penka sind ertragsanteilsbesteuert. Der
Rentner erhält auf Antrag einen entsprechenden 
Auszug.
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3. Wie werden Renten besteuert?

Was passiert mit einer Riester Rente?

Die Riester Rente beruht auf Einzahlungen des
Versicherten und staatlichen Förderungs-
beiträgen. Riester Renten werden nachgelagert
versteuert, d.h. es erfolgt während der 
Auszahlungszeit eine Meldung an das Finanzamt
und damit zählen auch diese Beträge zum steuer-
pflichtigen Einkommen!
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3. Wie werden Renten besteuert?

Was passiert mit einer Rürup Rente?

Vergleichbar der Riester Rente.
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3. Wie werden Renten besteuert?

Kapitallebensversicherungen auf Rentenbasis?

-Start vor dem 1.1.2005:
Hier gilt das alte Steuerrecht der Ertragsbesteuerung

-Start ab dem 1.1.2005:
Zahlungen werden nachhaltig versteuert. 



Industriegewerkschaft
Bergbau-Chemie-Energie                          

IG BCE Bezirk Rhein-Main, Klaus-Günter Badeck

3. Wie werden Renten besteuert?

Woher weiss das Finanzamt die Höhe meiner Rente?

Die Rentenversicherungsträger sind dem Finanzamt   
gegenüber verpflichtet eine entsprechende Meldung der  
geleisteten Zahlungen und deren Zusammensetzung zu 
melden. Der Versicherte bekommt auf Anfrage eine 
Kopie der Meldung. Abbildung 1
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4. Links und Adressen zum Thema?

Der Bund der Steuerzahler und die deutsche Rentenversicherung geben 
Broschüren zum Thema speziell für Rentner heraus. Gegen einen mit 1,45 Euro 
frankierten C5- Rückumschlag zu beziehen unter: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bund der Steuerzahler 
Stichwort: Senioren und Steuer 
Französische Str. 9-12 

10117 Berlin
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
VERSICHERTE UND RENTNER
Informationen zum Steuerrecht

Deutsche Rentenversicherung Bund
Geschäftsbereich Kommunikation
10704 Berlin
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4. Links und Adressen zum Thema

DRV Bund ehemals BfA DRV Hessen ehemals LVA
Servicetelefon 0800 10004800 Servicetelefon 0800 100048012
http://www.deutsche-rentenversicherung.de/
Deutsche Rentenversicherung
(Haus der Senioren, Zi. 11)Frankfurter Straße 12
65428 Rüsselsheim
Terminvereinbarung: 06142 830

Deutsche Rentenversicherung
(Auskunfts- und Beratungsstelle)Am Brand 31
55116 Mainz
06131 274-0  

Deutsche Rentenversicherung
Marktstraße 10
65183 Wiesbaden
0611 157559-0  

Deutsche Rentenversicherung
Galvanistraße 31
60486 Frankfurt am Main
Terminvereinbarung: 0800 3007007

Deutsche Rentenversicherung
Stiftstraße 9-17
60313 Frankfurt am Main
069 29998-0

Deutsche Rentenversicherung
(Alte Realschule)Am Hexenturm 10
65510 Idstein
Terminvereinbarung: 0611 157559-0

Deutsche Rentenversicherung
(Rathaus)Rathausplatz 1
61348 Bad Homburg
Terminvereinbarung: 069 29998-0

Deutsche Rentenversicherung
(in den Räumen des Versicherungsamtes)Schloßplatz 3
63450 Hanau
Terminvereinbarung: 06051 4001
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4. Links und Adressen zum Thema

Höchster Pensionskasse
Postanschrift: 

Brüningstraße 50
65926 Frankfurt am Main 

Telefon: 
069/305-17426

Rentenauszahlung 
Herr Reichert 

Telefon 069/305-1 25 25 

Herr Weide 
Telefon 069/305-76 52 

Hotline 069/305-8 20 20 
E-Mail 
info@penka.hoechst.com
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Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit
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BACKUP
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Tabelle 1: Steueranteil der Renten

Quelle: 
Deutsche Rentenversicherung
10/2006



Industriegewerkschaft
Bergbau-Chemie-Energie                          

IG BCE Bezirk Rhein-Main, Klaus-Günter Badeck

Beispiel 1:
Rentenbeginn NICHT zum 1.1. eines Kalenderjahres

2009 2010 2011

Renteneintritt zum 1.4.2009
Besteuerungsanteil 2009 = 58%
Rente 1400 Euro/Monat
= 12600 Euro/in 2009

Rentenhöhe 2010 = 1410 Euro/Monat
Besteuerungsanteil 2009 = 58%
= 16920 Euro/in 2010 davon 
9813 Euro steuerfrei
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Beispiel 2:
Erwerbminderungsrenten mit Unterbrechung

EM Rente 01/2005-12/2007 Erwerb 01/2008-12/2011 Altersrente ab 01/2012

Zeitlich befristete EM Rente
36 Monate

Von 2008 bis 2011 erwerbsfähig
48 Monate Einkommen

Ab 2012 Altersrente

Altersrente beginnt 01/2012 => Steuerpflicht für 64% der Rente
AUSNAHME! EM Rentenbeginn 2005 => Steuerpflicht für 50% der Rente
Die Dauer der EM Rente (hier 36 Monate) darf von dem Eintritt in die Regel-
altersrente abgezogen werden. In diesem Beispiel wäre die tatsächliche
Besteuerung der Rente 01/2012-36 Monate = 01/2009 = 58% Steuerpflicht
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Beispiel 3:
Erwerbminderungsrenten ohne Unterbrechung

EM Rente 01/2005-12/2011 Altersrente ab 01/2012

Zeitlich befristete EM Rente
36 Monate

Ab 2012 Altersrente

Altersrente beginnt 01/2012 => Steuerpflicht für 64% der Rente
AUSNAHME! EM Rentenbeginn 2005 => Steuerpflicht für 50% der Rente
Bei einem nahtlosen Übergang aus einer EM-Rente in die Altersrente
Bleibt die Besteuerung gemäß dem Satz des ersten Jahres des
Rentenbeginns => hier 2005 = 50% Steuerpflicht
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Beispiel 4:
Hinterbliebenenrente

Eigene Rente ab 01/2007 Hinterbliebenenrente ab 01/2011

Eigene Altersrente beginnt 01/2007 => Steuerpflicht 54%
Die Hinterbliebenenrente beginnt 01/2011 der/die Verstorbene bezog 
allerdings bereits seit 01/2000 eine Altersrente, demnach wird die hinzu-
gekommene Altersrente mit 50% versteuert!

BEACHTE! Beide Renten werden getrennt steuerlich betrachtet und
behalten ihren Steuerpflichtigen Anteil separat!

+
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Abbildung 1: Beispiel einer Rentenmeldung
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Beispiel Alleinstehend

Quelle: Zeitschrift
„Test“ 8/2006
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Beispiel Verheiratet

Quelle: Zeitschrift
„Test“ 8/2006
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Beispiel Betriebsrente

Quelle: Zeitschrift
„Test“ 8/2006
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Quelle: Zeitschrift
„Test“ 8/2006
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Quelle:
Homepage der
Höchster Pensionskasse

Steuer
Während der Anwartschaftszeit sind die Erträge Ihrer Versicherung inkl. der Überschussbeteiligung einkommensteuerfrei. 
Abhängig von der steuerlichen Behandlung der Beiträge werden die Renten im Leistungsfall entweder mit dem Ertragsanteil oder 
in voller Höhe individuell versteuert. 

Versteuerung des Ertragsanteils
Ihre Rentenleistungen ergeben sich aus pauschal versteuerten oder individuell versteuerten und nicht im Rahmen der sog. 
Riesterrente geförderten Beiträgen inklusive der Überschussbeteiligung. Basis der Versteuerung ist der sogenannte Ertragsanteil 
gemäß § 22 Nr. 1 S. 3 a) bb) EStG.Die Höhe des Ertragsanteils ist abhängig vom erreichten Alter bei Rentenbeginn. Wenn die 
Altersrente ab Vollendung des 65. Lebensjahres gezahlt wird, beträgt der Ertragsanteil nach derzeitiger Rechtslage 18 Prozent 
des Rentenzahlbetrages. 
Die Höhe des Ertragsanteils ist abhängig vom erreichten Alter bei Rentenbeginn. Wenn die Altersrente ab Vollendung des 65. 
Lebensjahres gezahlt wird, beträgt der Ertragsanteil z. B. 18 Prozent des Rentenzahlbetrages. 

Vollständige individuelle Versteuerung
Nach § 22 Nr. 5 S. 1 EStG sind im Leistungsfall die Rentenanteile in voller Höhe individuell steuerpflichtig, welche sich aus 
zulagegeförderten Beiträgen oder aus steuerfreien Beiträgen ergeben. 

Verfahren der Besteuerung
Die Versteuerung der Leistungen der Pensionskasse erfolgt im Rahmen Ihrer persönlichen Einkommensteuererklärung. Von der 
Pensionskasse werden keine Steuerabzüge vorgenommen. Ist Ihre Rente nur teilweise mit dem Ertragsanteil bzw. nur teilweise 
vollständig zu versteuern, wird Ihre Rente für steuerliche Zwecke aufgeteilt und von uns gemäß § 22 Nr. 5 S. 5 EStG 
entsprechend bescheinigt. 
Für Renten, die Ihnen ab dem 01.01.2005 zufließen bzw. zugeflossen sind, werden wir jährlich ab dem Kalenderjahr 2009 unter 
Ihrer persönlichen Steueridentifikationsnummer eine Rentenbezugsmitteilung an die Finanzverwaltung übermitteln. Die 
Rentenbezugsmitteilung dient der Finanzverwaltung als Kontrollinstrument, welches die vollständige steuerliche Erfassung aller 
Rentenzuflüsse sicherstellen soll. Zur Übermittlung dieser Daten sind wir gemäß § 22 a EStG gesetzlich verpflichtet. 


